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Anlage 3 – Selbstverpflichtung5   

  

  
Selbstverpflichtung  

Der Ev.-luth. Kirchenkreis Leine-Solling nimmt mit einem Schutzkonzept zur Vermeidung 
sexualisierter Gewalt seine Verantwortung sowohl für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
wie auch der Schutzbefohlenen im Kirchenkreis sowie in seinen Gemeinden und 
Einrichtungen wahr.  Das hier vorliegende Schutzkonzept fußt auf dem Beschluss der 
Kirchenkreissynode am 24.05.2022, diesen Prozess zu beginnen und bis zum 31.12.2024 
abzuschließen.  
 

Ich sehe den Verhaltenskodex des Schutzkonzeptes sowie die als Anlage beigefügte 

Dienstvereinbarung „Respekt“ des Ev.-luth.  Kirchenkreises Leine-Solling als Grundlage meiner 

Arbeit mit Schutzbefohlenen an und verpflichte mich, zur Einhaltung desselben beizutragen.  

Ich nehme an der Grundschulung sexualisierte Gewalt teil und nehme regelmäßig an 

Auffrischungsschulungen teil. 

 

Ich bin über die Gesetzeslage bezüglich des Sexualstrafrechtes §§172-184f. Strafgesetzbuch 

(Anlage) informiert. Mir ist bewusst, dass jede sexuelle Handlung mit Schutzbefohlenen 

disziplinarische und gegebenenfalls strafrechtliche Folgen hat.  

Ich versichere, nicht wegen einer in §72a SGB VIII bezeichneten Straftat rechtskräftig 

verurteilt worden zu sein und dass derzeit weder ein gerichtliches Verfahren noch ein 

staatsanwaltliches Ermittlungsverfahren wegen einer solchen Straftat anhängig ist.  

  

  

 Ort, Datum          Unterschrift des Mitarbeiters/der Mitarbeiterin  

      

  
  

                                                      
5 Ev. Jugend/Landesjugendkammer, 7.6.2009, Teamvertrag und Selbstverpflichtung  

Kann von den Gemeinden/Einrichtungen als zusätzliche Erklärung von dem Mitarbeitenden 
eingefordert werden. In der Schulung von Jugendlichen Gruppenleitenden 
(JuLeiCaAusbildung) ist sie erprobt.  

  


